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 Kartenlegende
 Lage der Ruhebäume:

Feld A Feld E

Feld B Feld F

Feld C Feld G

Feld D

 Weitere Hinweise:

Sternenkinderbaum

Andachtsstätte

Holzkreuz

Ruhebank

Parkplatz Ruhewald

Sie befinden sich hier

Der Ruhewald Hallenberg

Was ist ein Ruhewald?

Mit der Einrichtung eines Ruhewaldes geht die Stadt Hallenberg auf das Bedürfnis 
vieler Menschen ein, die alternative Bestattungsformen suchen. Der Ruhewald 
Hallenberg bietet für alle Menschen, die das Bedürfnis danach haben, eine 
alternative Bestattungsform. Die Asche des Verstorbenen wird an den Wurzeln 
eines Baumes im Ruhewald beigesetzt. Diese Form der Bestattung kann jeder in 
Anspruch nehmen, denn es bestehen keine Einschränkungen im Hinblick auf 
Konfession, Wohnort oder soziale Rahmenbedingungen.

Eine Beisetzung im Ruhewald kann nur als Urnenbestattung erfolgen. 
Erdbestattungen sind nicht möglich. Es ist darauf zu achten, dass ausschließlich 
Urnen aus biologisch abbaubarem Material ausgewählt werden.

Wie verhalte ich mich im Ruhewald?

Jeder Besucher des Ruhewaldes hat sich der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. Den Anordnungen der Stadt sowie deren Beauftragten ist Folge zu 
leisten.

Öffnungszeiten des Ruhewaldes

Der Ruhewald Hallenberg unterliegt den Rechtsvorschriften des Landesforst-
gesetzes Nordrhein-Westfalen. Das Betreten der Ruhewaldflächen ist täglich von 
eineinhalb Stunden nach Sonnenaufgang bis eineinhalb Stunden vor Sonnen-
untergang für jedermann auf eigene Gefahr gestattet.
Bei Sturm, Gewitter und Naturkatastrophen darf der Ruhewald Hallenberg nicht 
betreten werden!

Sie wählen ihren Baum

Freier Gemeinschaftsbaum   
Hier können bis zu zehn Grabstellen eingerichtet werden. Der Erwerber 
erwirbt eine solche Grabstelle zur Nutzung durch sich selbst oder eine 
bestimmte Person.

Freier Familien-/Freundebaum   
Der Erwerb eines solchen Baumes berechtigt, bis zu zehn Angehörige oder 
Freunde unter diesem Baum bestatten zu können. Der Erwerber 
entscheidet, wer unter “seinem” Baum bestattet werden kann.

Einteilung des Ruhewaldes

Feld A Bäume Nr. 001 bis 025

Feld B Bäume Nr. 026 bis 050

Feld C Bäume Nr. 051 bis 075

Feld D Bäume Nr. 076 bis 101

Feld E Bäume Nr. 102 bis 132

Feld F Bäume Nr. 133 bis 175

Feld G Bäume Nr. 176 bis 200

Träger und Betreiber des Ruhewaldes:

Stadt Hallenberg Tel.: 02984 / 303-0
Der Bürgermeister Fax: 02984 / 303-109
Rathausplatz 1 Mail: info@ruhewald-hallenberg.de
59969 Hallenberg Internet: www.ruhewald-hallenberg.de

(blaue Kennzeichnung)

(grüne Kennzeichnung)
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